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Meine Daten – Gesuche/Anmeldungen

− Abmeldungen nur per Email an 
direktzahlungen@bd.zh.ch
(Ausnahme EKB, GZ) 

− BTS/RAUS gesperrt

− Neuanmeldung im agriPortal nur 
für EKB, GZ und PSB möglich. Alle 
anderen Programme nur per Email 
an direktzahlungen@bd.zh.ch





Haken kann mutiert werden

Haken gesperrt

gesperrt

offen

nur Anmeldung

mailto:direktzahlungen@bd.zh.ch
mailto:direktzahlungen@bd.zh.ch
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Meine Daten – Gesuche/Anmeldungen

seit 
2024

Anmeldung 
Kultur
im agriPortal

Anmeldung 
Kultur
im agriPortal

Anmeldung
auf der Fläche
im agriGIS

Anmeldung
Betrieb
im agriPortal
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Meine Daten – Gesuche/Anmeldungen

− Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Ackerbau
Wenn Programm angemeldet ist, erscheint Kulturenblock direkt 
unter Gesuchen.

− An- und Abmeldung ganze Kultur möglich.
− Letztjährige Anmeldungen sind vorgedruckt.
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Meine Daten – Gesuche/Anmeldungen
− Verzicht auf Herbizide im Ackerbau und Spezialkulturen

Wenn Programm angemeldet ist, erscheint Kulturenblock direkt unter Gesuchen. 
− An- und Abmeldung ganze Kultur möglich. 
− Achtung: Spezialkulturen müssen im agriGIS an-/abgemeldet werden.
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Meine Daten – Flächen (agriGIS)

Nützlingsstreifen auf offener Ackerfläche 0572
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Meine Daten – Flächen (agriGIS)

Einjährige Ackerkulturen werden vor der Strukturdatenerhebung
auf neuen Code 0399 «Nutzung bestimmen» gewechselt.
ausser Kunstwiesen (0601, da oft mehrjährig) und einjähriges Freilandgemüse (0545), 
sowie Kulturen mit überlagerter Nutzung Ackerschonstreifen.

Solange nicht alle Flächen mit 0399 Codes auf den für 2025 gültigen Ackerkulturcode 
gewechselt worden sind, kann die Anmeldung nicht eingereicht werden (auch bei nicht DZ-
Betrieben).

Programme mit einjähriger Verpflichtung sind gelöscht (z.B. schonende Bodenbearbeitung).
Programme mit mehrjähriger Verpflichtung auf Dauerkulturen bleiben auf der Parzelle 
angemeldet.

Die bewachsenen Pufferstreifen am Rand der Parzelle, die begrünten Streifen in der 
Parzelle (wo Abschwemmung entsteht) und die begrünten Vorgewende von jeweils max. 6 
Meter Breite können zur Kulturfläche gerechnet werden und dürfen in dem Fall auch 
gemulcht werden. Diese Bestimmungen gelten nur für die Pufferstreifen, die zur Reduktion 
der Abdrift und Abschwemmung angelegt wurden.
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Meine Daten - Tiere

Die für die Direktzahlungen 2025 relevanten TVD-Daten für 
Rinder, Equiden, Schafe und Ziegen sind bereits in unser 
Datensystem importiert.

Falls diese Daten nicht korrekt sind, bitte zuerst Daten auf der 
TVD korrigieren lassen (agate Helpdesk 0848 222 400, 
info@agatehelpdesk.ch) und anschliessend den korrigierten 
GVE-Auszug an direktzahlungen@bd.zh.ch schicken.

mailto:direktzahlungen@bd.zh.ch
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Meine Daten - Tiere

Alle übrigen Tierkategorien sind weiterhin mittels 
Selbstdeklaration anzumelden (Bestand am 1. Januar 2025; 
durchschnittlicher Bestand Vorjahr). Bitte gut kontrollieren.

Hinweis zum Artikel 37 DZV Bestimmung Tierbestände

Veränderungen an Tierbeständen müssen uns im Verlaufe 
des Jahres mitgeteilt werden. Wir erhalten nach Mitte Januar 
keine neuen Meldungen mehr von der TVD.



Kanton Zürich
Baudirektion 
Amt für Landschaft und Natur

Neuerungen, Anpassungen
Jakob Weidmann, Abteilung Landwirtschaft



Amt für Landschaft und Natur

stickstoffreduzierende Phasenfütterung von Schweinen 
Beiträge werden bis und mit 2026 ausgerichtet

Einsatz von präziser Applikationstechnik 
Ende 2024 ausgelaufen

letztes REB - Programm



Amt für Landschaft und Natur

seit 2024 getrennte Anmeldung möglich

1. einjähriges Freilandgemüse (0545), einjährige Beeren (0551) und 
    einjährige Gewürz- und Medizinalpflanzen (0553)
    gesamtbetrieblich, ganzjährig mindestens 70% der Fläche mit einer Kultur oder
     einer Gründüngung bedeckt

2. übrige Hauptkulturen der offenen Ackerfläche
    Hauptkulturen mit Ernte (Zeitpunkt ab dem der Mähdrescher oder eine andere
     Erntemaschine eingesetzt wird) vor dem 1. Oktober:
     auf mindestens 80% der Fläche innerhalb von sieben Wochen muss eine Winter-
     kultur, Zwischenkultur oder Gründüngung angelegt werden
     bis zum 15. Februar des folgenden Jahres darf auf den Flächen mit Zwischenkultur
     und Gründüngung keine Bodenbearbeitung erfolgen

Bei Wechsel von Ackerkultur und Gemüse: Hauptkultur des Beitragsjahres massgebend
    

Angemessene Bodenbedeckung oAF



Amt für Landschaft und Natur

Voraussetzung:
Die zum Beitrag berechtigte Fläche umfasst 60% der offenen Ackerfläche 
des Betriebes. Flächen mit Bunt- und Rotationsbrachen und Säumen auf 
Ackerfläche sind von dieser Fläche ausgenommen (siehe Betriebsblatt).
Mehrjährige Brachen und Säume dürfen nur im Jahr der Ansaat angemeldet 
werden.

Ausgeschlossen von der Beitragsberechtigung sind:
- Kunstwiese mit Mulchsaat
- Zwischenkulturen
- Weizen oder Triticale nach Mais
Diese Flächen dürfen weder angemeldet werden, noch sind sie für die 
oben beschriebene beitragsberechtigte Fläche von 60% anrechenbar.

Präzisierung: Zu «Weizen» gehören folgende Codes: Futterweizen (0507). Hartweizen 
(0510), Emmer, Einkorn (0511), Mischel Brotgetreide (0515) sowie Winter- (0513) und 
Sommerweizen (0512)

Schonende Bodenbearbeitung



Amt für Landschaft und Natur

Auflagen: Jeder Betrieb mit Milch- oder anderen Kühen kann sich für den Betrag
                    anmelden. Es gibt keine weiteren Auflagen oder zusätzliche Aufzeichnungen

Eintrittsschwelle: Milchkühe (A1) drei Abkalbungen
             andere Kühe (A2) vier Abkalbungen

Berechnung: Durchschnitt Anzahl Abkalbungen der in den letzten drei 
      Kalenderjahren geschlachteten oder verendeten Kühe

Kein Beitrag:
Wenn in den letzten drei Jahren keine Kuh geschlachtet wurde

Beitrag pro GVE:
Milchkühe: CHF 10.- bei durchschnittlich drei Abkalbungen und CHF 100.- ab 
  sieben Abkalbungen
Andere Kühe: CHF 10.- bei durchschnittlich vier Abkalbungen und CHF 100.- ab 
        acht Abkalbungen

Längere Nutzungsdauer von Kühen



Amt für Landschaft und Natur

   
im Rahmen von Gesamtmeliorationen ist neu ein flächengleicher 
Abtausch von Landwirtschaftlicher Nutzfläche und 
Sömmerungsfläche möglich

Flächengleich bedeutet im Verhältnis 1:1; keine Zunahme der 
Landwirtschaftlichen Nutzfläche
 
Gesuch beim BLW: vor öffentlicher Auflage der Neuzuteilung
 
Nach Inkrafttreten der Neuzuteilung passt das BLW die Zonengrenze 
Sömmerung an
 
Inkrafttreten am 1. Januar 2025 

        

Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung



Kanton Zürich
Baudirektion 
Amt für Landschaft und Natur

Termine 2025
Jakob Weidmann, Abteilung Landwirtschaft



Amt für Landschaft und Natur

Datenerfassungstermine 2025
Strukturdatenerhebung (Verlängerung Gemeindestelle)
13. Februar 2025 – 4. März 2025 (- 11. März 2025)

Anmeldung Programme für das Beitragsjahr 2026
(ÖLN, Bio, PSB, BTS, RAUS, GMF, REB)   
19. August 2025 – 2. September 2025 (- 9. September 2025)

Landschaftsqualität (Verlängerung Gemeindestelle)
6. Mai 2025 – 20. Mai 2025 (- 27. Mai 2025)

Anmeldung Sömmerungsbetriebe
19. August 2025 – 2. September 2025



Amt für Landschaft und Natur

Wir haben die folgenden Auszahlungstermine für 2025 festgelegt:

Akontozahlung
       20. Juni 2025 (Fixierung der Daten 2. Juni 2025) 
      Auszahlung 60% der Direktzahlungen Bund

Hauptzahlung
 21. Oktober 2025 (Fixierung der Daten 1. Oktober 2025)

Rest Direktzahlungen Bund; Einzelkulturbeiträge; Beiträge von Kanton 
und Gemeinden

Schlusszahlung
5. Dezember 2025 (Fixierung der Daten 17. November 2025) 
Übergangsbeitrag; Getreidezulage;
Sömmerungsbeiträge für Sömmerungsbetriebe

Auszahlungstermine 2025
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